
wird hiermit in Sachen

gegen

wegen

Prozessvollmacht erteilt.

Die  hiermit erteilte Vollmacht ermächtigt zu allen den Rechtsstreit betreffenden Prozesshand-lungen (u.a. §§ 81 ff ZPO) ein-
schließlich der Befugnis zur Erhebung und Zurücknahme von Widerklagen. Darüber hinaus zur Vornahme und Entgegennahme
von Zustellungen, zur Bestellung eines Vertreters, zur Beseitigung des Rechtsstreits durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis,
zur Einlegung und Zurücknahme von Rechtsmitteln und zum Verzicht auf solche, ferner zur Empfangnahme von Geldern und
Wertsachen, insbesondere des Streit-gegenstandes und der vom Gegner, der Justizkasse oder anderen Stellen zu erstattenden
Kosten.

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auf Neben- und Folgeverfahren aller Art (z.B. Arrest und einstweilige
Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, Inter-ventions-, Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwaltungs- und
Hinterlegungsverfahren sowie Insolvenzverfahren).
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